
I. Geltungsbereich

Aufträge werden zu den nachfolgenden Bedingungen ausgeführt. Abwei-
chende Regelungen bedürfen der Schriftform.

II. Gegenleistung

1 . Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vor-
behalt, daß die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten 
unverändert bleiben.
Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Preise
des Auftragnehmers gelten ab Werk. Sie schließen Fracht, Porto, Versicher-
ung und sonstige Versandkosten nicht ein, wenn dies nicht ausdrücklich
schriftlich anders vereinbart wurde.

2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließ-
lich des dadurch verursachten Maschinenstillstandes werden dem Auftrag-
geber berechnet. Als nachträgliche Änderungen gelten auch Wiederholungen
von Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen geringfügiger Abwei-
chung von der Vorlage verlangt werden.

3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und ähnliche Vorarbei-
ten, die vom Auftraggeber veranlaßt sind, werden berechnet.

4. Etwaige Irrtümer, die beim Angebot, bei der Auftragsaufnahme, in der Auf-
tragsbestätigung oder bei der Rechnungserteilung unterlaufen, insbesonde-
re auch Irrtümer bei der Preisangabe, in der Kalkulation, durch falsche Addi-
tion, berechtigen uns nach unserer Wahl zur Anfechtung oder zum Rücktritt
vom Vertrage.

III. Zahlung

1 . Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist sofort ohne Abzug zu
leisten. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder
Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt.

2. Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und zahlungshalber 
ohne Skontogewährung angenommen. Diskont und Spesen trägt der 
Auftraggeber. Sie sind vom Auftraggeber sofort zu zahlen. Für die 
rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benachrichtigung und Zurückleitung
des Wechsels bei Nichteinlösung haftet der Auftragnehmer nicht, sofern ihm
oder seinem Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last fallen.

3. Bei Bereitstellung außergewöhnlich großer Papier- und Kartonmengen, 
besonderer Materialien oder Vorleistungen kann hierfür Vorauszahlung 
verlangt werden.

IV. Zahlungsverzug

1 . Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsschluß
eingetretenen oder bekanntgewordenen Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so kann der 
Auftragnehmer Vorauszahlung sowie sofortige Bezahlung aller Rechnungen,
mit deren Bezahlung sich der Auftraggeber in Verzug befindet, verlangen,
noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten, sowie die Weiterarbeit an noch
laufenden Aufträgen einstellen. Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer
auch zu, wenn der Auftraggeber trotz einer verzugsbegründenden Mahnung
keine Zahlung leistet.

2. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen.Die 
Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht 
ausgeschlossen.

V. Lieferung

1 . Den Versand nimmt der Auftragnehmer für den Auftraggeber mit der 
gebotenen Sorgfalt vor, haftet jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit. 2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftagnehmer ausdrück-
lich bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, 
bedarf auch die Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform.

2. Die Ware ist bei Lieferung sofort auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu 
überprüfen.

3. Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug, so ist ihm
zunächst eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. § 361
BGB bleibt unberührt. Ersatz des Verzugsschadens kann nur bis zur Höhe
des Auftragswertes (Eigenleistung ausschließlich Vorleistung und Material)
verlangt werden, es sei denn, der Verzug wurde vom Auftragnehmer 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt.

4. Betriebsstörungen - sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem
eines Zulieferers - insbesondere Streik, Aussperrung, Krieg, Aufruhr sowie 
alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, berechtigen nicht zur Kündigung des
Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze über den Wegfall der Geschäfts-
grundlage bleiben unberührt.

5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum 
Rechnungsdatum bestehenden Forderungen des Auftragnehmers gegen den
Auftraggeber sein Eigentum. Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber nur
im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine
Forderungen aus der Weiterveräußerung hierdurch an den Auftragnehmer
ab. Der Auftragnehmer nimmt die Abtretung hiermit an. Übersteigt der Wert
der für den Auftragnehmer bestehenden Sicherheiten dessen Forderung 
insgesamt um mehr als 20 %, so ist der Auftragnehmer auf Verlangen des
Auftraggebers oder eines durch die Übersicherung des Auftragnehmers 
beeinträchtigen Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl
des Auftragnehmers verpflichtet.

6. Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Klischees, 
Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein 
Zurück-behaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung 
aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

Vl. Beanstandungen

1 . Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie der
zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu
prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreiferklärung auf den
Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem
sich an die Druckreiferklärung anschließenden Fertigungsversorgung ent-
standen sind oder erkannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen
Freigabeerklärungen des Auftraggebers zur weiteren Herstellung.

2. Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware
zulässig. Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen Untersuchung
nicht zu finden sind, müssen innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist
geltend gemacht werden

3. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl
unter Ausschluß anderer Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlie-
ferung verpflichtet und zwar bis zur Höhe des Auftragswertes, es sei denn,
eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder dem Auftragnehmer oder seinem Er-
füllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Das glei-
che gilt für den Fall einer berechtigten Beanstandung der Nachbesserung
oder Ersatzlieferung. Im Falle verzögerter, unterlassener oder mißlungener
Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber Herabsetzung
der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wan-
delung) verlangen. Die Wandelung ist ausgeschlossen, wenn der Mangel den
Wert oder die Tauglichkeit der gelieferten Ware nur unerheblich mindert. Die
Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen, es sei denn, dem Auf-
tragnehmer oder seinem Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last. Hat der Auftrag Lohnveredelungsarbeiten oder Weiter-
verarbeitung von Druckerzeugnissen zum Gegenstand, so haftet der Auf-
tragnehmer nicht für die dadurch verursachte Beeinträchtigung des zu 
veredelnden oder weiterzuverarbeitenden Erzeugnisses, sofern nicht der
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.

4. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigt nicht zur Beanstandung
der gesamten Lieferung, es sei denn, daß die Teillieferung für den Auftrag-
geber ohne Interesse ist.

5. Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können geringfügige
Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für
den Vergleich zwischen Andrucken und Auflagendruck.

6. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet
der Auftragnehmer nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den 
jeweiligen Zulieferanten: In einem solchen Fall ist der Auftragnehmer von 
seiner Haftung befreit, wenn er seine Ansprüche gegen die Zulieferanten an
den Auftraggeber abtritt. Der Auftragnehmer haftet wie ein Bürge, soweit 
Ansprüche gegen den Zulieferanten durch Verschulden des Auftragnehmers
nicht bestehen oder solche Ansprüche nicht durchsetzbar sind.

7. Abweichungen, bedingt durch die Drucktechnik, sind wie folgt zulässig: 
Liefermenge: Mehr- oder Minderlieferungen bis 10 % der bestellten Menge.
Der Prozentsatz kann sich bei schwierigen Drucken sowie bei kleineren 
Auflagen auf 20 % erhöhen.

8. Papierabweichungen, bedingt durch natürliche Rohstoffe und Änderung der
Produktionsverfahren sind zulässig und können nicht beanstandet werden.

VII. Verwahren, Versicherung

1 . Bestellte Skizzen, Entwürfe, Probedrucke und Muster werden berechnet,
auch wenn der Druckauftrag bei uns später nicht erteilt wird. Das Urheber-
recht und das Recht der Vervielfältigung an eigenen, von uns gefertigten 
Skizzen, Entwürfen, Reinzeichnungen, Originalen, Filmen, Druckträgern usw.
in jedem Verfahren und zu jedem Zweck verbleibt uns, da in solchen Arbei-
ten trotz Bezahlung ein erheblicher Anteil an nicht berechnetem Aufwand
steckt.

2. Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger und andere der Wiederverwendung 
dienende Gegenstände sowie Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur nach
vorheriger Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Aus-
lieferungstermin hinaus verwahrt. Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit.

3. Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftrag-
geber zur Verfügung gestellt sind, bis zum Auslieferungstermin pfleglich 
behandelt. Für Beschädigung haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit

4. Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat
der Auftraggeber die Versicherung selbst zu besorgen.

VIII. Urheberrecht, Eigentum

1 . Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages
Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftrag-
geber hat den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter wegen einer 
solchen Rechtsverletzung freizustellen.

2. Die vom Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragserzeugnisses einge-
setzten Betriebsgegenstände, insbesondere Filme, Klischees, Lithographien
und Druckplatten bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet werden, 
Eigentum des Auftragnehmers und werden nicht ausgeliefert.

IX. Impressum

Der Auftragnehmer kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des
Auftraggebers in geeigneter Weise auf seine Firma hinweisen. Der Auftrag-
geber kann die Zustimmung nur verweigern, wenn er hieran ein überwiegen-
des Interesse hat.

X. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit

1 . Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entste-
henden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechel- und 
Urkundenprozesse ist Oldenburg.

2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Geschäftsbedingungen


